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Public Private Partnership dient als 
Sammelbegriff für unterschiedlichste 
Formen der Zusammenarbeit zwischen 
der öffentlichen Hand und Privaten. In 
den Bereichen Hoch- und Tiefbau ist PPP 
nach unserem Verständnis eine langfri-
stige, vertraglich geregelte Zusammenar-
beit zwischen öffentlicher Hand und 
Privatwirtschaft. Dabei werden die erfor-
derlichen Ressourcen (zum Beispiel 
Know-how, Betriebsmittel, Kapital, Per-
sonal) in einen gemeinsamen Organisati-
onszusammenhang gestellt und vorhan-
dene Projektrisiken entsprechend der 
Risikomanagementkompetenz der Pro-
jektpartner angemessen verteilt. 

PPP vor allem in den Großstädten  

Während bei vielen in der Vergangenheit 
realisierten Projekten regelmäßig die 
Betriebsphase der Immobilie in Verant-
wortung der öffentlichen Hand verblieb, 
gibt es in dem beschriebenen umfas-
senden Sinne in Deutschland bisher min-
destens 200 Projekte. Das ist Ergebnis 
einer Studie des Deutschen Instituts für 
Urbanistik (Difu).1) Davon sind etwa 80 
Prozent auf kommunaler Ebene angesie-
delt. Nach den Ergebnissen dieser Studie 
sind PPP-Projekte in Deutschland vor 
allem Projekte in den Großstädten. In 
Städten mit mehr als 100 000 Einwoh-
nern gehört PPP inzwischen fast zur 
Tagesordnung; mehr als jede Zweite setzt 
auf diese Form der Beschaffung. 

In Städten, die gegenwärtig PPP-Projek-
te realisieren, ist inzwischen eine Grö-
ßenordnung der gesamten PPP-Investi-
 tionen von etwa zehn Prozent der dort 
getätig ten Sachinvestitionen erreicht2). 
Die durchschnittliche Investitionssumme 
dieser Projekte auf kommunaler Ebene 

beträgt 16 Millionen Euro. Die Schwer-
punkte sind Investitionen in Schulen, 
Sport und Touristik sowie Verkehr. Künf-
tige Potenziale für PPP werden von den 
kommunalen Praktikern vor allem in den 
Bereichen Sport, Stadtentwicklung, 
Schulen und Kindertagesstätten sowie 
Straßenbau gesehen.3)  Es werden vor 
allem sieben Vertragsmodelle für PPP 
unterschieden: Erwerber-, Leasing-, Ver-
mietungs-, Inhaber-, Contracting-, Kon-
zessions- und Gesellschaftsmodell. Diese 
Modelle sind in einem umfangreichen 
Gutachten zu „PPP im öffentlichen 
Hochbau“ dargestellt.4) Eine detaillierte 
Erhebung zur Nutzung der sieben Ver-
tragsmodelle auf kommunaler Ebene hat 
ergeben, dass vorrangig das Inhabermo-
dell (etwa 30 Prozent der PPP-Projekte) 
zur Anwendung kommt. Rund 16 Pro-
zent sind Contractingmodelle und 13 
Prozent gehören zu Mietmodellen. In 
wesentlich geringerem Umfang werden 
bisher Leasing-, Konzessions- und Erwer-
bermodelle genutzt.5) 

Städtische Investitions- und Finanzie-
rungsentscheidungen sind prinzipiell 
Einzelfallentscheidungen. Eine generelle 
Orientierung auf PPP zur Realisierung 
städtischer Investitionen kann es daher 
nicht geben. Vielmehr muss die kommu-
nale Autonomie vollständig gewahrt 
werden. Die Entscheidungsspielräume 
der Kommunen sind zu erhalten bezie-
hungsweise zu erweitern. Regelungen, 
die sich beschränkend auf die Organisa-

tionshoheit und Entscheidungsbefugnis 
der Kommunen auswirken, sind inakzep-
tabel. Dies ist vor allem zu beachten, 
wenn die rechtlichen Rahmenbedin-
gungen für PPP novelliert werden.

Keine Lösung für Haushaltsdefizite

PPP können ohne Frage erfolgreich sein 
und zusätzliche Investitionen ermögli-
chen, zum Beispiel in den Fällen, in de-
nen es gelingt, für eine zusätzliche Leis-
 tung neue Finanzierungsquellen zu er-
schließen. Wenn also die Bürgerinnen 
und Bürger und auch das Gewerbe be-
reit sind, zusätzliche Mittel einzuset-  
zen – beispielsweise Maut oder Tunnel-
gebühren. Oder auch, wenn Öffentlich-
Private Partnerschaften so effizient sind, 
dass Kosten eingespart und damit Mittel 
für weitere Aufgaben frei werden. Letzt-
lich muss aber in jedem Einzelfall genau 
geprüft und entschieden werden, ob ein 
Investitionsvorhaben für PPP geeignet 
und über ein solches Modell realisierbar 
ist. Die Entscheidung darüber liegt im-
mer bei der einzelnen Kommune.

Schön wäre es, wenn PPP die oft ver-
sprochene Lösung der finanziellen Pro-
bleme der Kommunen wären - aber lei-
der ist dem nicht so. So zeigen die Un-
tersuchungsergebnisse, dass Kommunen 
mit durchschnittlicher und überdurch-
schnittlicher Steuerkraft prozentual eher 
PPP-Projekte durchführen als Kommu-
nen mit einer unterdurchschnittlichen 
Steuerkraft. Denn in der  Regel handelt 
es sich um Modelle, die als kreditähn-
liche Rechtsgeschäfte zu beurteilen sind. 
Da diese PPP die Haushalte der Kommu-
nen langfristig mit Zahlungsverpflich-
tungen gegenüber dem privaten Betrei-
ber belasten, müssen die Kommunen 
formelle und materielle Begrenzungen 
der Kreditaufnahme beachten. 

Gemeindefinanzreform nötig

Wenn eine dauerhafte Leistungsfähigkeit 
der Kommune nicht gewährleistet ist, 
dann fehlt nicht nur die Voraussetzung 
zur Genehmigung durch die Kommunal-
aufsicht, sondern dann liegt es auch 
nicht im Interesse des Gemeinwohls, 
PPP-Projekte zu realisieren. Denn das 
Gebot intergenerativer Gerechtigkeit ist 
auch bei der Beurteilung dieser Vorha-
ben zu beachten. Kommunen mit struk-
turellen Defiziten kommen somit mög-
liche effizienzbedingte Kostenvorteile, 
die PPP-Modelle im Einzelfall bieten 
können, nicht zugute, weil sie weder  
auf herkömmliche noch auf PPP-Art 
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investieren können. Aus diesen Gründen 
ist eine substanzielle Gemeindefinanzre-
form der einzige Weg, um die Finanzkrise 
der Städte und Gemeinden und den 
Investitionsstau zu beheben. 

Bei so langfristigen Bindungen muss 
geklärt sein, wie bei Ausfall des privaten 
Partners während der Vertragslaufzeit 
die Kontinuität der Aufgabenerfüllung 
gesichert werden kann. Es müssen Rege-
lungen bei Schlechtleistungen oder 
Nichteinhaltung von Sicherheitsstan-
dards getroffen werden. Risiken müssen 
letztlich zwischen den Vertragsparteien 
klar definiert und aufgeteilt werden. Das 
ist ein wesentlicher Teil der vorbereiten-
den Arbeiten und macht deshalb PPP so 
aufwendig. Hier hat die öffentliche Hand 
eine große Verantwortung gegenüber 
den Bürgerinnen und Bürgern. Denn 
Ausfälle und ein Versagen würden zur 
Belastung der Gebühren- und Steuer-
zahler führen.  

Änderung des rechtlichen Rahmens

Seit September 2005 ist das Gesetz zur 
Beschleunigung der Umsetzung von 
Öffentlich-Privaten Partnerschaften  
und zur Verbesserung gesetzlicher Rah-
menbedingungen für Öffentlich-Private 
Partnerschaften (ÖPP-Beschleunigungs-
gesetz) in Kraft.6) Damit wurden punktu-
ell, wie beispielsweise im Gebührenrecht, 
die Rahmenbedingungen für PPP ver-
bessert. Tatsächlich spielen bisher aber 
gerade gebührenfinanzierte PPP-Pro-
jekte eine eher untergeordnete Rolle im 
kommunalen Bereich. Die von der Bun-
desregierung angestrebte Stärkung der 
Rechtssicherheit bei der Nutzung von 
PPP-Modellen und das Bemühen, beste-
hende rechtliche Hemmnisse für die 
Nutzung von vertraglichen PPP-Model-
len zu beheben, ist grundsätzlich ge-
rechtfertigt. Gleichwohl belegt die be-
achtliche Zahl erfolgreicher städtischer 
PPP-Projekte, dass rechtliche Probleme 
auch bisher gelöst werden konnten und 
nicht entscheidend PPP-Vorhaben ent-
gegen stehen.

Wenn Projekte frühzeitig aufgegeben 
werden oder trotz Grundsatzbeschlusses 
nicht zu Stande kommen, dann hat dies 
in erster Linie ökonomische Ursachen: 
fehlende Wirtschaftlichkeit, wirtschaft-
lichere Eigenerstellung und unzurei-
chende Haushaltsmittel sind die häu-
figsten Gründe. Schwierigkeiten treten in 
der Vorbereitung von PPP-Projekten vor 
allem bei Wirtschaftlichkeitsuntersu-
chungen auf. Hilfreich dürfte hier der 
Leitfaden mit Empfehlungen für eine 

Kommunale PPP-Projekte nach Aufgabengebieten 
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bundeseinheitliche Vorgehensweise bei 
der Wirtschaftlichkeitsuntersuchung von 
PPP-Projekten sein, der von der Länderfi-
nanzministerkonferenz und dem Bundes-
ministerium für Verkehr, Bau und Stadt-
entwicklung erarbeitet wurde. 

Der Leitfaden setzt Mindeststandards für 
die Durchführung von Wirtschaftlich-
keitsuntersuchungen7). Der Leitfaden für 
Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen für 
PPP-Vorhaben wurde auch von der In-
nenministerkonferenz zur Anwendung 
empfohlen. In Nordrhein-Westfalen ist 
mit dem seit Oktober 2006 gültigen 
Krediterlass des Innenministeriums für 
die Kommunen geregelt, dass zum Nach-
weis der Wirtschaftlichkeit eines PPP-
Projektes ein Vergleich mit den Kosten 
einer kommunalen Eigenerstellung (kon-
ventioneller Vergleichswert/Public Sector 
Comparator – PSC) erforderlich ist. Die 
Methodik des PSC hat dabei dem Leitfa-
den des Finanzministeriums zu entspre-
chen8). Auch in anderen Bundesländern 
ist dies so vorgesehen. 

Standardisierungsbedarf 

Der Deutsche Städtetag hat sich in Stel-
lungnahmen zum Thema PPP wiederholt 
für eine Überprüfung dieser Praxis und 
eine bundeseinheitliche Handhabung 
ausgesprochen, um auf dem Wege von 
Standardisierungen die Transaktionskos-
 ten für PPP zu reduzieren. Auch eine 
Novellierung der Regelungen zum Veräu-
ßerungsverbot von öffentlichem Immo-
bilienvermögen ist zu prüfen. Für die 
Bundesebene ist seit September 2005 
geregelt: „Unbewegliche Vermögensge-
genstände, die zur Erfüllung von Aufga-
ben des Bundes weiterhin benötigt wer-
den, dürfen zur langfristigen Eigennut-
zung veräußert werden, wenn auf diese 
Weise die Aufgaben des Bundes nach-
weislich wirtschaftlicher erfüllt werden 

können.“ Mit der Neufassung des Kre-
dit erlasses in Nordrhein-Westfalen im 
Oktober 2006 wurden für die Kommunen 
Sale-and-Lease-Back-Geschäfte neu 
geregelt. Im Rahmen dieser Transakti-
onen überträgt die Gemeinde das Eigen-
tum an einem Objekt dem privaten Inve-
stor zur Sanierung, um es anschließend 
wieder anzumieten. Bisher waren solche 
Geschäfte von der Kommunalaufsicht 
untersagt. Nunmehr sind sie zulässig, 
wenn die Nutzung des Vermögensgegen-
standes zur Aufgabenerledigung der 
Gemeinde langfristig gesichert ist und 
die Aufgaben erledigung dadurch wirt-
schaftlicher wird.9)  

Bereits gegenwärtig gibt es insbeson- 
dere bei den Großstädten vielfältige PPP-
Initiativen. Die Tendenz ist steigend. Aus 
den Erfahrungen guter wie schlechter 
Modelle wird für die Zukunft zu lernen 
sein.
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